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GEODÄSIE

Baurecht, Eigentumsrecht, Verkehrs-
recht etc. veranlassen zu Vermes-
sungen, die zum Rechtsschutz des

Auftraggebers dienen. Das Bundes-Ver-
messungsgesetz schreibt vor, dass die Or-
gane der Vermessungsbehörden jedes Grund-
stück mit Ausnahme der darauf errichte-
ten Gebäude betreten dürfen. Wenn es die
Bewirtschaftungsverhältnisse erlauben,
können die Grundstücke befahren wer-
den. Einzelne, die Vermessungsarbeiten
hindernde Pflanzen dürfen beseitigt und
alle erforderlichen Vermessungs- und

Grenzzeichen angebracht werden. In zwei
Fällen hatte ein Angestellter eines In-
genieurkonsulentenbüros für Vermes-
sungswesen das Nachbargrundstück einer
zu vermessenden Liegenschaft betreten
und ein Vermessungszeichen eingeschla-
gen. Er wurde vom Besitzer des betroffe-
nen Grundstücks auf Besitzstörung ge-
klagt. Die Bezirksgerichte gaben dem Klä-
ger recht. Die Rekursgerichte wiesen je-
doch mit Endbeschluss die Klage ab.

In der ausführlichen Begründung wur-
de angeführt, dass der Beklagte nicht

e i g enmäch t i g
gehandelt habe
und er Kraft des
Gesetzes berech-
tigt war, das
Grundstück zu
betreten.

Das Rekurs-
gericht merkt
weiters auch an,
dass die Erlaub-
nis zum Betre-
ten der fremden
G r u n d s t ü c k e
dem öffentlichen
Interesse dient
und es keinen
unverhältnismä-
ßigen Eingriff
darstellt, zumal
lediglich das

Betreten von Grundstücken, nicht aber
von Gebäuden gestattet wird.

DÜRF’NS DENN DAS? Es wurde
erwähnt, dass es nur wenige gerichtliche Ent-
scheidungen dazu gibt, wohl auch mangels
Klägern. So kommt es zu wenig Streit und
nur selten zur Befassung der Gerichte. Aus
Anlass der zwei bedauerlichen Fälle, die zu
diesem Artikel geführt haben, werden die In-
genieurkonsulenten für Vermessungswesen
Vorsorge treffen, dass ihre Mitarbeiter mit
Ausweisen ausgestattet werden. Außerdem
ist bei der Landesfachgruppe Vermessungs-
wesen der Kammer der Architekten und
Ingenieurkonsulenten ein Merkblatt zu
beziehen, das bei Arbeiten ans seitliche
Autofenster geheftet werden kann und über
die Grundbetretungserlaubnis Auskunft gibt.

Rekurs erfolgreich: Keine Besitzstörung
Nach Rechtsstreitigkeiten im Zuge von Vermessungstätigkeiten ist klar: Menschen dürfen

Grundstücke betreten, wenn sie dies aus professionellen Gründen tun, die der

Allgemeinheit dienen. Wenn Vermessungsarbeiten anstehen, so müssen diese auch auf

Grundflächen durchgeführt werden können, die gar nicht oder nur indirekt betroffen sind.
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Rechts- und technische Details zur Anwendung des Liegen-
schaftsteilungsgesetzes, des Vermessungsgesetzes und der
Vermessungsverordnung findet man in

KALUZA/BURTSCHER
Das österreichische Vermessungsrecht
3. Auflage 2002, Manzsche Verlags- und
Universitätsbuchhandlung, ISBN 3-214-03234

Buchtipp

Vermesser dürfen Grundstücke betreten.
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M E R K B L A T T 
 
Betretungs- und Befahrungsbefugnisse der Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen 
(Zivilgeometer) und deren Hilfskräfte gemäß Österreichischen Bundesgesetzen. 
 
Auszug aus dem Vermessungsgesetz VermG 1968: 

§ 43 
(1) Die Organe und Beauftragten der in § 1 Abs. 1 Z 1, 3 und 4 sowie Abs. 2 des 
Liegenschaftsteilungsgesetzes, BGBl. Nr. 3/1930, bezeichneten Personen oder 
Dienststellen sind unbeschadet der Vorschriften des Eisenbahngesetzes 1957, 
BGBl. Nr. 60, des Luftfahrtgesetzes, BGBl. Nr. 253/1957, sowie der Bundesgesetze 
über militärische Sperrgebiete, BGBl. Nr. 204/1963, und über militärische Muni-
tionslager, BGBl. Nr. 197/1967, befugt, zur Durchführung ihrer vermessungstech-
nischen Arbeiten 
1. jedes Grundstück mit Ausnahme der darauf errichteten Gebäude zu betreten und, 
soweit es die Bewirtschaftungsverhältnisse erlauben, zu befahren, 
2. einzelne, die Vermessungsarbeiten hindernde Bäume, Sträucher und sonstige 
Pflanzen im notwendigen Umfang zu beseitigen und 
3. alle erforderlichen Vermessungszeichen vorübergehend und Grenzzeichen anzu-
bringen. 
 
Auszug aus dem Bundesstraßengesetz 1971: 

§ 16 
(1) Auf Antrag hat die Behörde dem Bund (Bundesstraßenverwaltung) zur Vornahme 
von Untersuchungen und Vorarbeiten für den Bau einer Bundesstraße sowie für Er-
hebungen zur Beurteilung der Umweltsituation die Bewilligung zu erteilen, fremde 
Grundstücke zu betreten und auf diesen die erforderlichen Untersuchungen und 
sonstigen technischen Vorarbeiten gegen Entschädigung auszuführen. Die Behörde 
entscheidet hiebei über die Zulässigkeit einzelner vorzunehmender Handlungen 
unter Bedachtnahme auf deren Notwendigkeit sowie die möglichste Schonung und den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch des betroffenen Grundstückes beziehungsweise allfäl-
liger Bergbauberechtigungen. Gegen diese Entscheidung ist eine Berufung nicht 
zulässig. 
 
Aus dem Eisenbahngesetz 1957: 

§ 40a - Vorarbeiten  
(1) Zur Durchführung von Vorarbeiten  zur Ausarbeitung eines Bauentwurfes für 
neue oder für die Veränderung bestehender Eisenbahnen oder Eisenbahnanlagen er-
hält der Bauherr das Recht, auf fremden Liegenschaften die zur Vorbereitung des 
Bauvorhabens erforderlichen Arbeiten unter möglichster Schonung fremder Rechte 
und Interessen vorzunehmen oder von einem Beauftragten vornehmen zu lassen. Er 
hat den hiedurch verursachten Schaden zu ersetzen. 
 
Aus dem Rohrleitungsgesetz 1975: 

§ 7 - Vorarbeiten  
(1) Zur Durchführung von Vorarbeiten  zur Ausarbeitung des Projektes einer Rohr-
leitungsanlage ist der Projektersteller berechtigt, fremde Grundstücke zu betre-
ten und auf ihnen die zur Vorbereitung des Projektes der Anlage erforderlichen 
Untersuchungen und Arbeiten unter möglichster Schonung fremder Rechte vorzuneh-
men. 
 
 
Für die Bundesfachgruppe Vermessungswesen 
Wien, 2007 


